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Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 

BESCHEINIGUNG 

Sehr geehrter Herr Pantsos, 

hiermit bescheinige ich Ihnen wunschgemäß, dass zu Lasten des Grundstücks 
Lünener Straße 157, 159 

im Baulastenverzeichnis von Hamm eine Baulast unter Nr. 1568, 6545 
mit folgendem Inhalt eingetragen ist: (s. Anlage) 

Die für diese Bescheinigung zu entrichtende Gebühr entnehmen Sie bitte dem beiligenden 
Gebührenbescheid. 

Mit freundlichem Gruß 
IfriAufträg 

juje) 
-Schulte 
Anlage  

Auskunft aus dem Baulastenverzeichn13.doc Seite 1 / 1 
Konten der Stadtkasse: 

	
Öffnungszeiten allgemein: 	Bautechnisches Bürgeramt: 	Buslinie: 

Sparkasse Hamm 	BLZ 410 500 95 Kto.-Nr. 34 199 
	

montags—freitags 	7.30- 12.30 	montags—donnerstags 7.30 - 16.00 	Alle 
IBAN: 0E98 41050095 00000 34 199 

	 mittwochs 	 14.00- 15.30 
	

freitags 	 730- 12.30 	Haltestelle: 
SWIFT-BIC: WELADED1HAM 

	
Für individuelle Wunschtermine stehen wir nach Vereinbarung gern zur Verfügung.  Willy-Brandt-Platz, Westentor 



Stadt Hamm: 
Stadt Hamm Postfach 2449 59014 Hamm 

	 Der Oberbürgermeister 

VIA FINIS GmbH & Co. KG 
Paulusstraße 28a 
33129 Delbrück 

Bauordnungsamt 
Gustav-Heinemann-Straße 10 
59065 Hamm 

Ansprechpartner/in: 
Frau Schulte 

Zimmer-Nummer: A0.011  
Tel.  02381 /17-4324 
Fax 02381 /17-2958 
bauordnungsamt@stadt.hamm.de  
Kassenzeichen: 
Bitte bei allen Zahlungen angeben: 

576302978247 
Aktenzeichen: 
Hauptakte: 
Bauherr: 
Vorhaben: 

Grundstück: 
Gemarkung: 
Flur. 
Flurstück: 

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
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2 
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06.12.2024  

Gebührenbescheid 

	

Folgende Gebühr ist für die Bearbeitung Ihres o. g. Vorhabens zu entrichten: 	100,00 € 

	

Fälligkeit: 	 27.12.2024 
Rechtsgrundlage für die Gebührenberechnung ist das Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in 
der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.08.1999 (GV.NRVV. S. 524) in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungs-
gebührenordnung (AVerwGeb0 NRW) vom 3.7.2001 (GV.NRW. S. 262) jeweils in den zurzeit geltenden Fassungen. 
Soweit der Gebührenrechnung die Rohbausumme zugrunde gelegt wurde, ist diese nach den zurzeit geltenden landes-
durchschnittlichen Rohbaukosten ermittelt worden. Die Rohbauwerte werden jährlich vom Ministerium für Bauen und Woh-
nen bekanntgemacht (Ministerialblatt, Teil  II).  
Die Gesamtgebühr bitte ich unter Angabe des oben genannten Kassenzeichens bis zum angegebenen Fälligkeitstermin 
auf das unten genannte Konto zu überweisen. Wird die festgesetzte Gebühr nicht bis zum Fälligkeitstag gezahlt, so wird der 
rückständige Betrag gebührenpflichtig angemahnt. Bei verspäteter Zahlung wird für jeden Monat der Säumnis ein Säumnis-
zuschlag von 1% erhoben. 

Ihre Rechte 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in 
59821 Arnsberg, Jägerstraße 1 erhoben werden. 

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de  

Mit freundlichen Grüßen 
Im,Auftrag 

Schulte 
Anlage  

Konto der Stadtkasse: 	 Öffnungszeiten allgemein: 	Bautechnisches Bürgeramt: 	Buslinie: 
Sparkasse Hamm 	BLZ 410 500 95 Kto.-Nr. 34 199 	montags—freitags 	8.30 - 12.30 	montags—donnerstags 7.30- 16.00 	Alle 
IBAN: 0E98 41050095 00000 34 199 	 montags—donnerstags 14:00 - 15.30 	freitags 	 7.30 - 12.30 	Haltestelle: 
SWIFT-BIC: WELADED1HAM 	 Für individuelle Wunschtermine stehen wir nach Vereinbarung gerne zur Verfügung. 	Willy-Brandt-Platz, Westentor 	. 



Stac t Hamm: 
Der Oberbürgermeister 

Gebührenberechnung 	 Bauordnungsamt 

ZUM Aktenzeichen: 398-05-22 	 Ansprechpartner/in: 

Az der Hauptakte: 	 Frau Schulte 

06.12.2024 

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVwGeb0 NRW) vom 8. August 2023 
(GV. NRW. 2023 Nr. 22 vom 11.8.2023 Seite 489 bis 1014) in der zurzeit geltenden Fassung 

3.1.5.6.3 Schriftliche Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
(je Grundstück 50,00 bis 150,00€) 

1 Baulast(en) auf einem Grundstück: zu je 50,00 
Bei mehr als drei Baulasten auf einem Grundstück steigt die 
Gebührensumme nicht weiter. 

50,00  

Gebühr 	 50,00 € 

3.1.5.6.3 Schriftliche Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
(je Grundstück 50,00 bis 150,00€) 

1 Baulast(en) auf einem Grundstück: zu je 50,00 
Bei mehr als drei Baulasten auf einem Grundstück steigt die 
Gebührensumme nicht weiter. 

Gebühr 

(abgerundet auf 0,50 €) 

50,00 € 

100,00 € 

Unterschrift 

 

50,00 







Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
ZEICHENERKLÄRUNG 

(Dargestellt für den Maßstab 1:1000) 

ALLGEMEIN

Kreisgrenze (Stadtgrenze)
Gemarkungsgrenze

Flurgrenze
Flurstücksgrenze
Gebaudeumrißlinie

Nutzungsgrenze. Bordkante

Eisenbahngleis mit Weiche

Straßenbahngleis
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Kartierungsnachweis für Grenzpunkte
Gelandehohe

Böschung
Verkehrsschild
Haltestelle

Ampelanlage

Mauer mit Angabe der Stärke

Zaun

Hecke

Baum (.geschützt)
U = Umfang H - Hohe 

Kronen z = maßstäblich

Baum (ungeschützt)
Krnnen 0 maßstäblich

BAURECHT

70.33

Fernsprechhäuschen E
Feuermelder E3

Laterne 9^
Polizeirufsäule. Unfallmelder
Schornstein

Denkmal

Umformer

Schaltkasten

Mast 

Schacht 

Kabelschacht

Hydrant oberirdisch 

Hydrant unterirdisch 

Straßensenkkasten 

Schieber
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Amtlicher Lageplan
Maßstab 1 : 500

Baugenehmigungsbehörde: Hamm

Gesch. B. Nr.: 1 v

Orientierung 1 : 5000 (DG K 5)

Öffentliche Verkehrsflache vorhandenBaugrundstuck für den Gemeinbedarf B.f.G.
Baugebiete gemäß
Baunutzungsverordnung vom 26.11 1968

Klemsiedlungsgebiet WS
reines Wohngebiet WR
allgemeines Wohngebiet WA
Dorfgebiet MD
Mischgebiet Ml
Kerngebiet MK
Gewerbegebiet GE
Industriegebiet Gl
Wochenendhausgebiet SW
Sondergebiet SO

Abstandfläche gern § 6 BauO NW 85
r.__

T= notwendige Tiefe !__J
Baulast i--2

Öffentliche Verkehrsflache geplant bzw. festgesetzt

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche

Stellplätze

Garagen

Wasserfläche

Kinderspielplatz

Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht

Straßenbegrenzungslime

Baulinie
Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
innerhalb einer Nutzung

Grenze des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes

offene Bauweise

geschlossene Bauweise

Bauliche Anlagen vorhanden

Bauliche Anlagen geplant

Bauliche Anlagen beseitigen

Bauliche Anlagen unterirdisch

VERSCHIEDENES

Kanalhöhen: Deckel. Q KD

Einlauf. Sohle KE KS

In Klammern gesetzte Angaben wurden den 
städtischen Bestandskarten entnommen

geplanter Kanal

Die Planung wurde den Plänen Nr

der Stadt ____________________ entnommen.

ö. Gr

pr. Gr.

Erdgeschoß-Fußbodenhöhe 
Hauptgesimshdhe 
Oberkante (fertig) Fußboden 
Oberkante Decke

. vorhanden
Hausein93n!! gep|ant 

kerne Eigentumsgrenze 
keine Flurstucksgrenze 

Grenze des Baugrundstuckes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
Grundstucksentwässerung

vorhandene Schmutzwasserleitung f r -
vorhandene Regenwasserleitung = * = =#===== =
vorhandene Mischwasserleitung

geplante Schmutzwasserleitung _____________________

geplante Regenwasserleitung — “ ” — **"* “* — ZT" ““ — —
geplante Mischwasserleitung

geplanter/vorhandener Revisionsschacht X

DACHFORM DACHNEIGUNG

Satteldach

Walmdach

Zeltdach

Pultdach

Sheddach

Flachdach

Dach von 5- 28 Neigung

Dach von 29' - 45c Neigung

Dach von über 45 Neigung

Garage mit Flachdach 
nicht besonders kennzeichnen

Nur Einzel- und 
Doppelhäuser zugelassen

Nur Hausgruppen zugelassen

Zahl der Vollgeschosse

Höchstgrenze z. B

zwingend z B.

Grundflachenzahl

Gescnoßflachenzahl

Baumassenzahl

GRZ.'GFZ z B.

GRZ/BMZ z B.

Plätze für Abfallbehälter

GRZ

GFZ

BMZ
03 ( 0.9

EFH 
HGH 
OK(F)F 
OKD

MASSE UND ZAHLEN

graphisch ermitteltes Maß 

z. B [10.20]

rechnerisch ermitteltes Maß 
z. B. (10.20)

geplante Hohe

b X 27,45

Im übrigen gelten die entsprechenden Zeichenvorschriften für Katasterkarten und Vermessungsrisse sowie die Plan ZVO des BBauG.

Bauliche Anlagen Nutzung Bauart der 
Außenwände

Bedachung Höhenanschluß: Lünener Str. 184

Bolzen Nr. 12 7 14
Höhe 55. m g |\j|\j
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Bauvorhaben: Erweiterung des Fieischereibetriebes

Bauherr: Jahns Hans Martin u. Andreas

Gemeinde:

Gemarkung: Herringen Flur: 2 Rahmenkarte:
aus 
Flur­
stück

Fläche

ul i ha j a i m

Grundbuch

Die Höhen beziehen sich auf .NN .

Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, daß das dargestellte Baugelände frei 
von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.
Sofern der Plan nicht innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung verwendet wird, ist eine 
Überprüfung insbesondere der Höhenangaben erforderlich.

574
575

1129
1130
1128
570

916 9
63

3823

10 |93
! I65
! 11 ! 02

|16 ;e>8

17 ! 1170

Blatt

~3Ö?

306
31
31

306
306

Eigentümer

1. Jahns Gisela I. 2. Jahns Hans M. 3 Jahns Andreas

Behrens, Anna Mana;u. Stefan Mariau.Carola , 
Schmitz, Peter,
Bundesr. Deutschi. Bundesstraßen wass erverwalt ung

Art und Maß der baulichen Nutzung (Berechnung n. § 2 Abs. 5 BauPrüf.VO auf Beiblatt)

Baulasten 
(siehe 

Anlage)

15 68

Bearbeitungs­
vermerke

Bebauungsplan Nr. ßa uge b i<2 ts plan
Baugebiet
Anzahl der zulässigen
Vollgeschosse
Fläche des Flurstücks
+ Zuschlag n § 21a Abs 2 BauNVO
- Fläche vor der Straßenbegrenzungslinie
- Teilflächen des Flurstücks, die nicht im 

Bauland liegen (§ 19 Abs 3 BauNVO)
± Baulastflächen

Fläche des Baugrundstückes 4. 000 m2

Grundfläche

Geschoßfläche

Baumasse

Grundflächen- 
Geschoßflächen- 
Baumassenzahl 

(1)
bauliche Nutzung 

(m2) bzw. (m3)

0.24

0.35

Den Inhalt des Lageplanes habe ich Für die Übereinstimmung von Pro- 
zur Kenntnis genommen. Mit dem Bau- jekteintragung und Bauzeichnung, 
vorhaben bin ich einverstanden.

, den

Bauherr: Architekt:

(Unterschrift) (Stempel, Unterschrift)

Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener örtlicher Aufnah­
men vom 14. 2. 97 hergestellt. Die Richtigkeit der Eintragung des
geltenden Planungsrechts wird gewährleistet.
Der Projekteintragung lagen Bauzeichnungen ii 
______1 7. 1. 97_______ zugrunde.

HAMM .den 5. 3. 97 / 10.
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